
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1799)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von. Escher und Uftert
Mitgliedern der gestzzebeudeu Räthe der helvetsscheufMepubllk.

Band III. 5?°. I^I. Luzern/ 2 t. April 1799. (2. Florea! VII.)

G e se z g e b u n g.

Grosser Rath, 12, April.
(Fortsetzung.)

Kilchmann folgt Castor, und fodert Tagesord-
nung über Anderwerihs Antrag. Carrard ist auch
Custors Meinung, ind m dem Friedensrichter die
Beurtheilung kleiner Fehler auch neben einer korrektiv-
nelleu Polizei übergeben werden muß; z. V. die Be-
sirafung der nachlässigen Besorgung vom Vieh, das
dem Nachbar schaden anrichtet; kleine Schenkhausohr-
feigen, die in Helvetica ziemlich gebtáuchlich sind u. d g.
dürfen doch nicht wohl einem hôhcrn Polizcirichter über-
tra wn we.chcn; auch mar dieß so ziemlich die Idee
Kuhns, der uns den ersten Antrag zur korrekrioncllen
Polizei machte; diese Vcrgchuugen können besser be-

straft werden durch Fried, ns- als durch einen andern
Richter. Man geht über And-rwerchs Antrag zur
Tagesordnung, und diele beiden werden beibehalten.

§ 6 t. und die 10 folgenden werden ohne Ein-
Wendung angenommen.

§ 7-l. Carrard wünscht, daß die Zeugen in Ab-
Wesenheit der Partheien verhört werden, 'sccrctan
foigt^ und will, daß die Sitzungen der Friedensrichter
öffentlich-gehalten werte». S ch lumps will nicht
zugeben, daß d'.e Sitzungen der Fricdensgerichte öffent-
lin) seyen, weil wir unlcr dieser Bedingung keine Frie-
tk,törichter finden würden; dagegen will er die Zeugen
in Gegenwart der Parlöeicn verhören, damit diese dann
bestimmt wissen, warum sie verfällt oder begünstigt
wurden. Cnstor stimmt"Sch.umpf bei, und will nur
die ersten Anträge der Parthcien öffentlich geschehen lassen.

Carrard siebt tie Frage über die Oeffcntlichkeit der
Sitz mgen für sehr wichtig an, weil sie alle Gerichts-
st llen angeht, und wünscht, um den Gegenstand ge-
hörig behandle»' zu können, Vertagung desselben; da-
gegen bchmr t er auf ft in ein ersten Antrag, weil die
Gegenwart der Parifnen von zu grossein Einfluß auf
die Zeugen fern könnte, und diese ohne allen Einfluß
verhört wo-den sollten. Um Schîumpf tu beruhigen,
ist ;u bemerken / daß der Friedensrichter einen Schreiber
hat, der cm Protokoll hält in weichem die Parthcien

die Gründe des Urtheils einsehen können; wann dieses

heimliche Zcugcnvcrbör bei den Kriminalsachen nicht statt
hat so ist zu bemerken, daß dort der Angeklagte so

lange als mischuldig angesehen werden muß, als daS

Verbrechen noch nicht erwiesen ist, und folglich muß
ihm zu seiner Begünssgung alles mögliche in die Hände
gegeben, und also auch die Zeugen in seiner G' genwart
vcrbört werden, v>a hingegen m Civilfällen keine Be-
günstigung statt haben soll, esecretan wollte nur
die Verhandlung der Prozesse öffentlich haben, und
noch nicht in die grosse Frage eintreten, ob die Richter
auch öffentlich urtheilen sollen; hoffentlich wird einst

eine Zeit kommen, in der die Rcvublik die Menschen
so verbessert hat, daß auch dieses keine Schwierig-
keilen mehr hat, allein tczt, so traurig es auch ist,
können wir dieses öffentliche Urtheil noch nicht einfüh-
reu- ohne Gefahr zn laufen, die Richter aus Furcht-
samkcil. schief urtheilen zu machen. In Rüksicht des

Zcugenocrhörs aber, wäre es freilich gut, es auch of-
ftnttich vorzunehmen, aber dann müßte der Gegen-
zeuge während dieser Zeit abgesondert gehalten werden,
weiches immer mit Schwierigkeiten begleitet wäre; in
Rüksicht der Parthcien selbst aber, ist zu bemerken,
daß wann wir vor dem Friedensrichter nicht schriftlich
verfahren wollen, es durchaus nothwendig ist, daß die

Parthcien bei dein Zeugenverbör anwesend seyen, weil
sonst der Friedensrichter selbst gefährlich werden konnte;
der qcfürcbtcte Einfluß der Gegenwart der Parrheien
auf den Zeugen, wird durch die Gegenwart beide?

Parrheien geschwächt. Allein dieser Gegenstand ist so

wichtig, daß sich die Commission noch darüber berathen,
und deswegen dieser § derselben zur nähern Bestimmung
zurükgewicscn werden sollte. Dieser lezte Antrag wird
angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bokhschaft:

DaS Vollziehungs - Direktorium der helve-
tischen emeu und unthelibaren Republik,
au die geseMbendeu Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Mit Vergnügen, rufen wir Euer? Aufmerksamkei



Mis die Gemeinde Rapperschwyl in dem Kanton Lli th>
Bekannt ist's, wie seit dem Anbeginn der Revolution
diese Gemeinde von den unvermeidlichen brütenden
Folgen der Revolution belastet war; darum erkennt sie
aber nicht weniger ihre wohlthatigen Folgen.

Ohngeachtet ihrer beinahe gänzlichen Erschöpfung,
sucht sie mit froher Begierde zur Unterstützung der guten
Sache den lezren Spahrpfenning hervor. Aus lew
Altar des Vaterlandes, bringt sie die alten Pfänder
der Achtung, niit der eine verbündete Stadt und ein
Oberhaupt des Reiches ihre Vater beehrten. Dieses
Silber, widmet sie zu dem heiligsten Gebrauch, zum
Dienst des Staats. In den Schsos der Regierung
legt sie's durch drei ihrer Bürger, die zur Uebcrreichung
des patriotischen Geschenkes den ersten Iahrstag des
.neu auflebenden Helvetiens wählen, mit dem feierlichen
Wunsch, es lebe die Republik!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
^ V a y.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sekr.

Im Namen des Gen. Sekretärs,
L a h a r p e.

Cartier fodert Ehre der Sitzung für die Abi-
geordneten dieser patriotischen Gemeinde; die sich aber
nicht anwesend befinden.

Secretan fodert ehrenvolle Mcldrmg dieses pa-
triotischen Geschenks. Bill er er und Gmür folgen,
und rühmen den edlen Patriotism der Gemeinde Rap-
pcrschwyl. Nüce folgt, und wünscht ein eignes Pro-
lokoll für diese auf den Alrar des Vaterlandes gelegte
patriotische Geschenke zn errichten; zugleich auch fodert
er, daß man der Gemeinde Luzern den Dank bezeuge,
den sie für ihren gestrigen Eifer verdiente; indem auch
diejenigen Bürger, welche durch ihre chcvorigen Ver-
Haltnisse nicht eben die wärmsten Freunde der gegen-
wartigcn Ordnung der Dinge seyn mögen, sich doch
mit aller crwünschbaren Bereitwilligkeit, zu unsrer Be-
schütznng, bewaffnet haben. Secretan denkt, Nücc's
Herz übereile die Verhältnisse die wir beobachten sollen,
denn cs war freilich rührend, gestern den allgemeinen
Eifer zu unsrer V.erthe digung, und oft den noch
jungen Knaben neben ehrwürdigen Greisen in einem
Glied stehen zu sehen; allein noch andere Klassen von
Bürgern, scheinen dcn gleichen Dank zu verdiene»; denn
alle Kanzleien, selbst Geistliche und mehrere dcr benach-
barken Gemeinden zeigten den gleichen Eifer, wie die

Burger von Lnzeru; und also sollten wir den umstand,
lichen Bericht des Direktoriums abwarten, ehe wir be-

sondere Dattkbezmgungen hierüber erkennen. Cusior
folgt und versichert daß auch Uznacht, seine Vater-
stadt, gleiche gute Gesinnungen habe wie dcr ozaupt-
orr feines Distrikts, daß es ihr nun eben an Mitteln

fehle, dieselbe so zu äusser«, wie Rapperschwyl, für
welches er ebei falls ehrenvolle Meldung begehrt.
Er la cher bezergl, daß auch die benachbarten Ge-
meinden von Li zern mir ihren Geistlichen, und viele
Geistliche von svzern selbst, sich gestern zur Vertheil»'-
gung der Authoritäten bewaffnet haben, und folgt
übrigens Secretan. Zimmer mann stimmt der ehren-
vollen Meldung für Rapperschwyl bei, und fodert Druk
des Briefs dieser Gemeinde. Dieser lezte Antrag
wird angcuommen.

Senat, is. April.
Präsident: Lüthi v. Sol.

Wir befinden uns in Zeiten, sagt der Präsident,
wo man handein nicht reden soll ; ich werde mich daher
auch jeder überflüßigen Worte enthalten. — Vor einem
Jahr traten w-r zusammen, uns einander unbekannt;
seit einem Jahr kennen wir uns alle, sind Brüder im
wahren Sinne des Worts geworden; wann dieser
Geist Kantone gegen Kantone beleben wird, dann
find wir wahrhaft unabhängig, dann kann euer Pra-
sibent mit Wahrheit ausrufen: Es lebe die eine und
untheilbare Republik! Indessen wollen wir den Segen
des Allmächtigen über unser Vaterland erflehen, und
unsern Pflichten gemäß handeln. Ich proklamire das
zweiteJahr der helvetischen Republik und eröffne damit
unserc heutige Sitzung. (Man klatscht.)

Usie ri im Namen einer Commission, legt folgenden
Bericht vor:

Das Vollziehungsdirektorium in seiner Bochschaft
vom 12. März, stellt im Allgemeinen die Frage aus:
Können Schuldgläubiger gerichtlich solche Schuldner
belangen, die sich im Verhafte befinden? — und eS

wünscht von dem Gesezgeber eine gesezliche Verfügung
hierüber.

Der grosse Rath in seinem Beschluß vom 2. April,
erklärt, daß die Entscheidung dieser Frage einen Theil
des bürgerlichen Gesezbuches ausmache — daß er sich

nicht einzeln mit Bearbeitung der verschiedenen Gegen-
stände dieses leztern beschäftigen könne — und daß er
also die Beantwortung der Vothschast bis zur allgemeinen
Arbeit über das bürgerliche Gesezbuch vertage;

Es beliebt ihm, diese Vertagung, eine Tagesord-
nung über die Bothschaft zu nennen; und endüch die
sehr überflüßige Erklärung hinzuzufügen, daß, da er
über die Sache noch nichts verfügen will, es emsweilcn
bei den alten Gesetzen und Uebungen bleibe.

Bürger Repräsentanten, eure Commission hat in
diesem ganzen Verfahren nichts gefunden, das der
Beurtheilung des Senats unterworfen werden könnte:
die Vertagungen des grossen Rathes gehen den Senat
nichts an;'sie werde» nicht interessanter für ihn, wen«
man sie Tagesordnungen zu nennen beliebt — und

wenn die neuüriiche Folge solcher Tagesordnungen ist,



daß es einswestà beim Alten bleibt, so bedarf es

hjezu gar keines Beschlusses der gesezgebenden Räthe
— das ergiebt sich von selbst. Eure Commission rath
euch einmükhig zu Verwcrssmg eines durchaus nichts
sägenden und eben dadurch verwerflichen Beschlusses.

Devevey verlangt, dass der Beschluß sogleich
verworfen werde. Zaslin spricht ebenfalls für die
Verwerfung. Der Beschluß wird verworfen.

Die Discussion über die Fertigungsgebühren wird
eröffnet:

Der Bericht der Majorität der Commission war
folgender:

Ueber den Beschluß des grossen Raths vom 4. April,
die Schreiblaxen von Kaufen und Tauscheu so nach
dem Gescz vom 15. Febr. den Municipalitäten zukoms
men bestimmend findet die ganze Commission zwar
allerdings, daß das Auflagengesez vom 17. Oktober
die Einregistrirungsgebühren von jedem Verkauf oder
Handanderimg auf zwei vom hundert für die Nation
bestimmt habe, und daß ein vorheriges Gest; vom 25.
August bestehe, welches die Siegeltaxen bei den Du
striktsgerichlen, provisorich höchstens zu ein Viertel vom
Hundert (und zwar nur an den Orten wo solches nach
bisherige» Gesetzen und Gebräuchen nicht schon niedriger
ware) auch zu Handen der Nation festsezt. Nun kaun
es auffallend und etwas zu hoch scheinen, daß dcnMu-
înc ipaàten, denen statt den ehmaligen untern Gerichten
laut Gesiz vom 15. Febr. § 57. die sogenannte Ferrie
gung der Contrakte zugetheilt ist te., die Bestimmung
der Taxen von Verkaufen und Tauschen auf 2 Balzen
von Liv. roo, welches auf einem Gegenstand am Werthe
bis auf Liv. 1000, ein Fünftel vom Hundert ausmacht,
zugesprochen werden solle, und dieß ist die Bemerkung
über den 1. Artikel des Beschlusses. Der 2. Art. scheint
in Rükstchr der grossen Kaufe und Tausche, welche die
Liv. 1000. übersteigen, wo alseann von jedem Liv. 100.
das diese Summe übersteigt, mur ein Batzen zu cm-
richten ist, etwas billiger. Ueber den 3. Art. wird
angemerkt, daß im Auflagengesez vom 17. Oktcber die
Gebühr der 2 p. C. bei den Tauschen nun vom Unter-
schied des Werchsfür die Nation gefoderkwird, während
hier den Municipalitäten die Taxe vom ganzen Wcrlhe
des Gutes durch jeden der Tauschcr zu bezahlen ist,
welches auch zu hoch bestimmt zu seyn scheinet. Der
4. Art. erklärt deutlich, daß diese Taxen zu Gunsten
der Municipalität seyen, und zufolge dem 5. Art.
könnte vermuthet werden, daß wann einmal die Nation
ihre beziehende Auflag der Einschrcibgcbühr von 2 p. C.
zu vermindern Möglich und schiklich hält, alsdann
diese Taxen für die Municipalitäten noch ehnder erhöht
^trden sollen. Ueber die z legten Artikel des Beschluss
fcs werd nichts anzumerken gefunden.

Obichou nun dieMajoritat de, Commission die drei ersten
Art. des Beschlusses nicht vollständig billig:, cnnd derselben
Bestimmung etwas niedriger gewünscht hatte, so hat sie

dennoch erwöge« daß nach alter Uebung an sehr
vielen Orten weit mehrers an Siegeltaxgebühren den
Gerichten bezahlt worden seye, daß diese Einnahmss
rubrique für- die Municipalitäten denen solche laut Ges
sez vom 15. Febr. zukomme, den Gemeinden nicht alls
zuschwcr falle, weil sonst durch'dieselben andere Ents
schadnisse für die Municipalbeamten festzusetzen seyn
würden, und daß gegenwärtiges auf das allgemein
und gleichförmig zweckende Gescz eben so gut wie dass
jcnige des Anflagensystems nach Verfluß eines IahreS
abgeändert werden könne. Aus diesen Beweggründen
wird von der Majorität der Commission die Annahme,
des Beschlusses angerathen.

Die Minorität hatte folgenden Bericht vorgelegt:
Die Gründe welche mich verleitet haben über

bissen zwar nicht wichtig scheinenden Gegenstand eine
Minorität zu bilden, sind zum Theil in dem Gutachten
oder Bericht der Majorität enthalten, die ich nicht
übcrflüßig weitläufig wiederholen will; nur schiene»
sie mir von solcher Beschaffenheit, daß ich zur Verwers
fuug rathe; und noch beifüge, daß dieser Beschluß
offenbar wider die Gleichheit lauft, denn diejenige«
Bürger, welche an einem Ort angesessen sind, wo
vermög des Municipalitätgesetzes derselben das Fertis
gungsrecht zukömmt, erhalten hierdurch eine Beschwerde,
die andern Bürgern nicht aufgebürdet wird, wo ehes
dessen nämlich die Fertigungen der Hoheit zugekommen
sind. Weil dieses Gesez also einen Schreibcrlohn oder
sozusagen eine Einschreibtaxe vestsezt, so glaube ich,
sollte es allgemein ssyn, und sich sowohl auf die Ges
richtfchreibereicn als auf die Municipalitätsschreiber
ausdehnen, denn entweder müßten bei Gerichtssehreis
bereien auch neben der Einregisiririingsgebühr noch des

sonders Cinschreiberlöhne bezahlt werden, oder keine;
werden bezahlt, so sollen sie mir jenen der Municipas
«täten gleich seyn, welches nicht ist; oder werde« keine

bezahl», so ist die Gleichheit ebenfalls offenbar verlezt.
Will aber die Nation den Munieipalitätsschreis

bereu die die Einregistrssungsgcbi'lhr beziehen, keine
Cntschadniffc bezahlen und soil die Beschwerde auf deîî
'Bürger fallen, so ist dieser Schreiberlohn zu hoch,
denn ich setze einen Tausch von zwei Grundstücken, zr»
6000 Franken jedes, so fallt für die Schrckbtaxe nach
dem Beschluß 142 Batzen, das ist 14 Franken. Ich
wünschte wenn man hierüber etwas vestsetzen will,
daß ein Maximum bestimmt würde, z. B. auf das
höchste solle 4 Franken Schreibkaxe bezahlt werden,
die Käufe bis Zoo Franken mit einem halben Franke»,
und dann nach dem Vorschlag des Beschlusses, je
einen Batzen auf 100 bis auf uooo. Den Bürger mit
allzuhohcn Taxen beladen, wird nie Anhänglichkeit an
die neue Ordnung der Dinge bewirken, besonders
wenn sie nicht zu Handen der Nation bezogen werden.
Ich rathe zur Verwerfung des Beschlusses aus den
von der Majorität selbst geänsserten Bedenklichkeicen



und denen so noch beigefügten Gründen. Man sagt
freilich es seye nur für ein Jahr; aber der Landmann,
sobald etwas desgleichen eingeführt wird, ist jedes-
mal nicht so leicht mehr zu überreden, daß er Erleich-
terung zu hoffen habe, und es macht deßwegen keinen

guten Eindruk bei ihm.
Zäslin spricht im Sinne der Majorität; diese

Siegeltaxe wird an vielen Orten die sicherste und der
Gemeinde am wenigsten lästige Entschädigung werden.

Mi tt elhoi z er wiederholt die Gründe der Minorität.
Devevey tadelt es, daß die Resolution nicht allge-
mein ist; er stimmt zur Verwerfung, weil dadurch
eine Ungleichheit in den verschiedenen Theilen der Re-
pubiik unterhalten würde. Angustini findet eben

diese Ungleichheit und die zu hohen Taxen tadelhaft;
der arme Bauersmann würde dadurch vorzugsweise
gedrukt; er verwirft den Beschluß. Baboux will
ebenfalls an der Stelle dieses partiellen einen allge-
meinen Beschluß. Genhard findet die Verwerfung
dieses Beschlusses, würde den Wünschen derer die vor
ihm sprachen, nicht entsprechen; er gründet sich auf
das Municipalgesez, und bemerkt, daß wenn Ungleich-
heil vorhanden ist, so ist sie durch dieses eingeführt.
Er stimmt zur Annahme. Barras verwirft sie. Mu-
rct spricht für den Beschluß; durch seine Verwerfung
würden die bisherigen viel höheren Taxen beibehalten;
er wünschte zwar auch einen ganz anderen Beschluß,
einen allgemeinen für alle Notarien und ihre Verrich-
tnngen; indessen ist der gegenwärtige eine einsweilize
Erleichterung für die Gemeinden die bisher mehr be-
zahlten. D i eth elm nimmt nach gleichen Grundsätzen
an. — Der Beschluß wird verworfen.

Die Diskussion über nachfolgenden Bericht der
Saalmspektoren wird eröffnet:

Zu Folge Decrees vom April, soll allen Re-
präftnta.nren vor die Zeit, so sie in ihren eigenen
Geschäften abwesend sich befinden, keine Besoldung
zugetheilt werben.

Der Senat beauftraget s ine Saalmspektoren, ihm
ech.t'i Vorschlag der schiklichsten Weise vorzulegen,
wie dieß Geschäft in guter Ordnung konnte schallen
werden.

Gutfinden der Saalinspektoren.
1. Es soll? in einem eigen hierzu verfertigten Buch

jeder Senator in alphabetischer Ordnung sein eigen
Blatt haben, auf dieses Blatt soll derjenige, der sich
absenke, l, eigenhändig sowohl den Tag seiner Abreise
als auch seiner Zurükkunst, einschreiben.

2. Sollte es bei der Abseist nicht wohl geschehen
können, so wird der Abreisende den Saalinspektoren
«in unterschrieben Billiet zuschicken, welches den Tag
seiner Abreift vestftzt; in Ermanglung dessen wird der
Bìichhaltcr den Tag einschreiben, an welchem chm ein
Urlaub ist bewilliget worden.

z. Bei der Nükkunft aber soll kein anderer Tag
gültig seyn als derjenige, wo der Zurükgekommene sich
selbst einschreiben wird.

4. Was dann die unentschuldigte Abwesenheit be-

trift, welche sich bei dem wöchentlichen Namensaufruf
erzeigen mögen, so wird der Präsident gleich nach auft
gehebter Sitzung dem Buchhalter der Saalmspektoren
das Verzeichni s der Abwesenden zustellen, der dann
solches zu Buch tragen wird.

5. Es ist aber hiebei noch nöthig, daß der Senat
bestimme, wie sich die Saalmspektoren zu benehmen
haben, wenn Mitglieder ohne genommene Urlaub auf
mehrere Tage ausbleiben sollten.

6. Die abwesende Zeit der Mitglieder solle zu
jeder Zahlungszeit dem Schazamt mitgetheilt, und
von dem Präsidenten der Saalinspektoren unterschrieben
werden.

Bei diesen vermehrten Aufträgen haben die Saal-
inspektören gut befunden, die Geschäfte unter sich zu
vertheilen, so daß jeder Neûgewàhlte die Geschäfte des
Abgetretenen übernehmen wird, und also bei den
Wahlen jedesmal in etwas darauf könnte Rüksicht ge-
nommen werden.

Dermalen ist:
B. Brunner — Zahlmeister.
— Hafeiin — Wachtmeister.
— Genhard — besorgt Bau und Druckerei.
— Meyer von Arau — Buchhalter.
— Schneider — Hausmeister. Er hat alle

Schlüssel des Scnathaufts; und wird alle Tage vor
der Sitzung die untern Gewölbe besuchen, ob alles
in Ordnung sey; auch wird er vor die Reinlichkeit des

.Hauses sorgen.
Diese Geschäftsaustheilung ist nicht jeden: Glied

allein ausschließlich übertragen ; nein, alle wachen zu-
gleich und gemeinschaftlich für das Ganze; so daß
keiner in seinem Fach bei wichtigen Vorfällen' ganz
allein für sich handlen kann, sondern es muß init Zu-
stimmung sämmtlicher Mitglieder geschehen.

Alle Wochen werden sich die Saalmspektoren vcr-
sammeln, und die Aufträge demjenigen zutheilen, die

seinem übernommenen Geschäft am angemessensten seyn

werten; sie werden dabei von jedem über das Be-
sorgte Bericht anhören, und ihm dann weitere Weg-
Weisung geben.

Jeder Auftrag des Senats an die Saalmspek-
toren, soll dem Präsident derselben vom Bureau aus

schriftlich zugetheilt werben.
Fuchs glaubt nicht, daß die Saalmspektoren uns

ein Geftne hierüber machen können; wir haben die

Initiative' dazu nicht; der grosse Rath beschäftigt sich

mit einem gesezlichen Beschlusse; diesen tollen wir ad-

warten. M i t t elh 0 lzer ist gleicher Meinung — und



verlangt Vertagung dieser Berathschlagung. Crauer'
Will wenigstens provisorisch ein Reglement für den
Senat haben. Gen yard spricht für Annahme des
Vorschlags. Dolder ebenfalls, nur mit Ausnahme
dessen, was er von den beim Namenauftuf abwesenden
Mitgliedern sagt. Ruepp spricht für die Annahme.
Stapser will alle Ta-^e vsn jedem Anwesenden sei-
ncn Namen einzeichnen lassen. Fuchs spricht neuer-
dings gegen den Vorschlag. Usteri verlangt artikel-
weise Behandlung. Dieser Antrag wird angenommen.

§ r, 2, z, werden ohne Einwendung ange-
nvminen.

§ s. Man verlangt Verwerfung. Kubli spricht
für denselben; die Nachlässigkeit derer, die in Luzern
selbst und. zu bequem sind, um in die Sitzungen zu
kommen, dach nicht bezahlt werden. Làthi v. Lanan.
ist gleicher Meinung. Crauer ebenfalls; die naher
Wohnenden würden sonst ungerecht begünstigt. Mit-
tel holzer: dieser Artikel enthält ein ganz neues
Dispositif, über das wir keine Initiative haben; er
verwirst den Artikel. Das Gcscz muß auf gleiche
Weise von beiden Räthen vollzogen werde». For-
nerod spricht für den Art-kel, bei dessen Wcglassnng
die nahe wohnenden Mitglieder die Hä-fte der Zeit mit
Bezahlung abwesend seyn konnten. Gon hard will
annehmen und dadurch dem wöchentlichen Namensauf-
ruf Gewicht geben. Fuchs: das Reglement wäre
nicht dem Gesez gemäß; er nimmt Kubli's Grundlage
wohl an, will aber ein Gesez darüber abwarten.
Ruepp nimmt den Artikel an. Devevey verwirft
ihn, weil der Senat hierüber mit dem grossen Rath
gleiclf.rmig handeln muß; er verlangt Vertagung.
Die Vertagung des Artikels wird beschlossen.

Ueber den Z. Art. sollen die Saatinspektoren einen
Vorschlag machen.

Der 6. Art. wird angenommen; der Präsident
wird diese Eingaben unterzeichnen.

Schmid von Alrorf schreibt, daß er durch den
Brand in Altorf alles sein Eigenthum verloren habe;
er verlangt einen Urlaub von 14 Tagen, ohsse in die
Liste der für die Zeit der Abwesenheit nicht zu bezah-
lenden Mitglieder eingeschrieben zu werden. — Die-
sem Begehren wird entsprochen.

Stokmann zeigt an, daß die Eliten vom Di-
strikt Garnen auf dem Marsch sind, und unverzüglich
hier mit den besten Gesinnungen eintreffen werden.

Der Beschluß welcher verordnet, alle Bürger
Hclvetiens sollen bei Geldstagen nach dem Recht ih-
rer Schuldtitel collocirt werden, ohne fernern Unter-
schied, ob sie im Kanton oder im Ort, wo der Gelds-
tag verfahrt wird, angesessen sind oder nicht — wird
verlesen. Man ruft zur Annahme.

Kubli nimmt den Beschluß auch an; halt ihn
«ver für sehr unnöthig und glaubt, was derselbe sagt,

hatte schon von der erstens Stunde der Annahme der
Constitution an, statt gefunden. Zàslin: Der Be-
schlug ist keineswegs überflüssig, sondern höchst noth-
wendig und der Constitution angemessen; verschiedene
Kantonsgerichte verstuhnden bisher die Sache anders.
Devevey: Der Beschluß war durchaus nochwendig,
weil die Constitution die alten Gesetze und Gebrauche
bis zu neuen Gesetzen beibehielt. — Der Beschluß
wird angenommen.

B. Keyftr in Stanz, im Oberrheindepartcmml
wohnhaft, hat wahrend des »nglüklichen Ereignißes in
Stanz seine Gültroddel verloren und verlangt Unter-
stützung zu Wiederàiffindung derselben. Die Verwest
fung ans Direktorium wird beschloßen.

Reding berichtet im Namen einer Commission
über den Beschluß welch r einige Artikel des Direkco-
rialbeschlusses über die Erwahlung der MrmiZipalitâ-
ten aufhebt, als dem Gesez widersprechend; zugleich
aber die darnach bereits geschehenen Wahlen für güst
tig erklart. Er rath zur Annahme.

Usteri: Ich bin mit dem Beschluß und mit der
Commission darüber ganz einverstanden, daß das Di-
rektorium in seinen Beschlüssen nichts den Bestim-
mungen der Gesetze zuwiderlaufendes festsetzen darf;
daß wann es solches thut — wir seine Beschlüsse für
ungültig erklären müssen; aber dagegen glaube ich
auch, daß wo keine offenbare Verletzung des Gesetzes
ist, wo in den Verfügungen des Direktoriums sich

allenfalls etwas dem Gesetze widersprechendes dar-
thun, eben so gut aber auch beide sich in Ueberein-
stimmung bringen lassen, daß alsdann der Gesezgeber
sehr wichtige Gründe haben müsse, um einen solchen
Beschluß zu casskren; sonst entstehen daraus unter an-
dem gerade alle die Nachtheile, welche der Unbestand
derGesetze selbst, mit sich führt, denn das Volk unter-
scheidet wenig zwischen Gesetzen und Beschlüssen der
vollziehenden Gewalt, und wenn durch jene diese auf-
gehoben worden, so gilt es ihm gleich viel, wie wann
durch Gesetze, Gesetze aufgehoben werden.

Wenn ich nun diese Grundsatze auf den gegen-
wältigen Beschluß anwende, so scheint mir keine offen,
bare Verletzung des Gesetzes vorhanden zu seyn.
Dieses will geheimes Stimmenmehr bei den Muni-
zipalwahlen; der Direktorialbe,chluß verordnet, daß
die Stimmen einem von der Versammlung selbst ge-
wählten Srimnìzahler, der zur Verjchwiegenheit ver-
pflichtet ist, angegeben werden sollen; dieses leztere
Stimmgeben ist, wenn man will, kein vollkommen
geheimes Stimmenmehr, wie jenes durch Stimmzed-
del; aber es ist geheim und verdient diesen Namen,
verglichen mit dem öffentlichen Stimmgeben vor der
ganzen Versammlung.

Wenn nun das Gesez nicht offenbar verlezt ist,
so fragt sich's, sind andere wichtige Gründe gegen
die Verfügung des Direktoriums vorhanden; ich finde
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keine; im Gegentheil scheint mir die von ihm verge-
schricbene Weise vor jener durch geheime Stimmzeddel
den Vorzug zu verdienen, weil ein nicht unbetrachtli-
cher Theil unsrer Bürger nicht schreiben und lesen

kann, sich also seine Srimmzeddcl durch einen andern
verfertigen laßt, oder sie von einem andern verfertigt
annimmt, wodurch es den Jntr.gantcn leicht wird,
sich oder ihren Günstlingen Stimmen zu verschaffe»,
zu erlisten und zu erkaufe»; da hingegen bei dem
Dorsi'. lag d.s Direktoriums die Stimmen offenbar
freier sind. — Endlich ist zu bede.kcn, daß die Mn-
nizìpalwahlen meist dem Beschluß gemäß werden be-

endigt seyn, daß ein partieller Tadel und Aufhebung
desselben am Ende der Wahlen unmöglich gure Wie-
kungen haben kann; und daß man bis zu den Wahlen
des künftigen Jahres Zeit genug finden wird, voll-
komnmere Verfügungen anzuordnen. — Ans allen die-
sen Gründen räche ich zur Verwerfung dcs Beschlusses.
Crauer nill glauben, das Direktorium habe in
den besten Absichten diese eigenmächtige Verfügung
vorgenommen; es macht aber üblen, Eindruk beim
Volk, wenn es sieht, das Direktorium modifiziere
umcre Gesetze nach Belieben, als wenn ein Beschluß
des Direktoriums zurükgcnoinmcn wird. Er stimmt

; r Annahme. Meyer v. Arb. sinnmt Ustcri bei;
der Bescllusi würde besonders an denjenigen Orten
schlimmen Eindruk machen, wo etwa Unzufriedenheiten
mir gewählten Munipalittuen schon vorhanden sind.

Sch'ercr war bei seiner Munizipalitatwahl gegen-
wàrlig und erster Ctlmmenzàhier; alles gicug nach

Vorschrift in bester Ordnung für sieh. Muret
stimmt zur Verwerfung, hauptsächlich weil bald alle

Wahlen beendigt sind. Eenhard will annehmen;
er findet kein geheimes Stimmcumehr in dem Be
sclsiuß. Reding gesteht, daß ihm die Bemerkungen,
die nun gegen den Beschluß gemacht word n ,mo,
Wichtig vorkommen; hauptsächlich suhlt er, daß der

Beschluß nun zu spat käme; er.beharret eu so nicht auf
seinem Bericht. Mittelholzer suhlt die Nachtheile
dje dieser Beschluß haben kaun; aber noch wichtg.r
ist es, daß dem Direktorium zu wissen gethan werde,
»aß solche Abänderungen der Gesetze ihm nia t zuste-

hen; er will darum den Beschluß annehmen, und n,
gleichen nachfolgenden Fallen ihre Urheber veraut-
wörtlich machen. Fuchs würde vor 14 Tagen den

Beschluß angenommen haben, nun aber verwirft er

ihn. Augustiui findet die Verletzung des Gesetzes

offenbar sind stimmt zur Annahme; er ha't ihn für
ezw auf alle Zukunft nüzliche Lektion. Bertbollct:
erste Résolution zielt dahin, die Gewalt des Drcklv-
r'.iins i» ihre g esc. lichen Schranken zu ükzuweisen; er

besieht darum auf der Annahme des Be.'chluz>eS.

Kubli ist gleicher Meinung. Fornerod findet den

Beschluß vor.restlich und mit aller Weisheit abgemßt;
«r begreift nicht, wie man einen Augcnblik ansichen

konnte, ihn anzunehmen. Hoch verwirft den Be?
schluß. Die theiln ebenfalls. Darras will den
Beschluß vertagen, bis die Wahlen alle geschehen
sind; dann wird er keine Unordnung in die gegenwar-
tig vorgehenden Wahlen bringen, und für die Folgt
gute Wirkung haben. Laflechere spricht fur die
Annahme.

Der Beschluß wird angenommen.
Der Senat schließt seine Sitzung und verwirft

einen Beschluß des großen Rathes.
Nach wicdereröffneter Sitzung wird die Bothschaft

des Direktoriums über das patriotisch« Geschenk, das'
die Gemeinde Rappcrschwyl von ihrem Silbergeschirre
anacht, unter lauten Beifallsbezeugungcn angchcrt.

Fornerod begehrt ehrenvolle Meldung des Gt?.
schenks, welches beschloßen wird.

Grosser Rath, rz. April.
Viceprasident: Deslocs.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:.
DssS Vollzichmistsdlrektorittm der einen und

uncheìwami hàlèscheuRepublik/ an die.
geftzgebenden Räthe

Bürger Repräsentanten!
Etwas unruhig war der gestrige Tag. Das Voll?,

ziehungsdirektorium theilt mit Euch Eure Sergen,
und nunme-'r beeilt es sich Euch zu beruhigen, indem,
es Euch, Bürger Repräsentanten,, sogleich die Veran,
laasung dfS Lärms und den Erfolg davon bekannt
macht.

Einige junge Lente von der Elite waren Abends
vorher nach Surfte in Verwahrung gebracht wordem
Gestern Morgens wollten sie die Gemeinden von Ry?
kcnbach, Menzingen, Rynach und einige andere, in
welche dze erwähnten jungen Leute gehören, auf alle
nur mögliche Weise frei machen. Haufenweise liefen
sn rnrcrin Sturmgeläute zusammen, drangen in die
Gemeinde Surfte, entführten die Rekruten, und kehr-
ten alsdann nach ihrer Heimaeh zurnk, ohne sich wc?
ccr blicken zu lassen. Sehr ruhig g eng die Nacht
vorüber, und auch jezt scheint alles.beruhigt.

Inzwischen, Burger Repräsentanten, hat bas
Direktorium bereits zur Erstickung des Aufruhrs und
zur Bestrafung der Schuldigen alle ,eeso,dcrl;ch,en Maß?
nahmen g treffen.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

G ay.
Im Naineu des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Diese Dochschaft wird dem Senat, zugeftmtck



Philips Anton Eingins und dessen Schwer
ster, ehcvorige Burgee in Bern, die vor der Révolu-
kisn ihr Bürgerrecht in Bern aufgaben, klagen, daß
man sie als èhevorige Burger von Bern an deb Con-
tribukion Theil nehmen lassen wolle und fodern also
nicht mehr als Berner angesehen zu werden.

Secretan versichert, daß dieser Bürger feierlich
vor der provisorischen Versammlung des Lemans auf
sein Bürgerrecht Verzicht gethan habe, fodert aber zu
näherer Untersuchung Niedersetzuug einer Commission,
Dieser Antrag wird angenommen und in die Commis-
sion geordnet: Secretan, Cartier und Rellstab.

Die Uebersetzung des vor einigen Tagen von
Secretan vorgelegten Aufrufs an das helvetische
Volk wird verlesen und mit lautem Bcifallgeklatsch
aufgenommen. Auf Secretans Antrag soll diese

Schrift gedrukt, in der Republik und besonders bei
den Armeen bekannt gemacht werden. Auf Pozzis
Antrag soll dieser Aufruf auch ins italiänische übersezt
werden.

Die Fortsetzung des Gutachtens über Anfangs-
schulen wird in Berathung genommen.

§ l/. Cartier sagt, mit düsem § würden die
Schnliehrer nicht zufrieden seyn, denn die meisten
haben beinahe keine Besoldung; ich fodere also daß
kein Schullehrer unter 150 Franken Besoldung erhalte.
Regli will den Gemeinde» überlassen, die Besoldung
ihrer Schullehrer zu bestimmen. Akermann findet
«auch, der Z sey unannehmbar und daher stimmt er
Regli bei. Kilchyia nn stimmt Cartier bei. Escher
glaubt, man mißkenne den wahren Sinn dieses §,
denn derselbe fodere nur Beibehaltung derjenigen
Quellen, aus welchen bisher der Schulunterricht be-
zahlt wurde, nicht aber Beibehaltung der bisherigen
Besoldung selbst, von der erst in einem künftigen §
die Rede seyn wird. Was Reglis Antrag betrift, so

ist zn bemerken, daß durch deusclbcu gerade in den-
jenigen Gegenden'Helveticas, die des Unterrichts am
meisten bedürfen, die Schulen in dem gleich elenden
Zustand beibehalten würden, indem diese Gemeinden,
die den wahren Werth von gnren Schulansialten nicht

« einmal kennen, nichts darauf verwenden würden. Er
stimmt also für Beibehaltung des §. Zimm ermann
stimmt Eschern bei, fühlt aber nun selbst, daß die
Abfassung des § undeutlich ist, weil er zu dem vor-
gefallnen Mißverstandniß Aulaas gab; er schlagt also
diese neue Abfassung vor: »In allen Gemeinden, wo
solche Anfangsschulen eingerichtet sind, soll die Be-
svldung der Lehrer wie bisher bezogen werde». Graf
glaubt, die in den verschiednen Theilen Helvetiens
vorhandnen Schulfonds, die bisher nur zum Unter-
richt der privilegirten Gemeinden dienwn, sollten nun
zum allgemeinen Schulunterricht benuzt werden, übn-
Mns stimmt er Zimmermann bei. Zimmer mann
bittet zu bemerken, daß hier nicht von den höhern

r

Rcasschu'en, zu denen d'e Fonds bestimmt sind, von
welchen Graf spricht, die Rede ist, sondern nur von
den untersten Anfangsschulen; sind diese einst orga-
nisrt, so wird die Commission denn auch über jene
höhecn Schulen ein Gutachten vwieg u; er beharret
also auf seiner vorgeschlagnen neuen Dsassung des §,
welche angenommen wird.

Die beiden folgenden §§ des Gut« htcns werden
ohne Einwendung angenommen.

§ 20. Rubbin kann diesem § nicht beistimmen,
weil er Berggemeinden kennt, die ihrer Lokalität we-
gen mehrere kleine Schulen haben und dagegen dann
die Schulleyrer weniger bezahlen; er wünscht daher
daß den Mno'zipalitaten in Verbindung mit den
Schulinspekcoren die Besoldungsbesiimmung überlas-
sen werde. P a ncha ud stimmt Rubbin bei. Zi m-
m er mann sagt: Dieser § ist die Grundlage des
ganzen Schulunterrichts Helvetiens, denn wenn wir
die Schulmeister schiecht besolden, so werden auch
sie schlecht seyn. Den Gemeinden kann die Bestim-
mung der Besoldung nicht überlassen werden, weil
noch viele derselben den Werth guter Schulen nicht
kennen und also nichts darauf verwenden würden.
Wann eine weitläufige Gemeinde mehrere Schulen
hält für ihre Bequemlichkeit, so haben die Schulmei-
stcr doch die gleiche Zeit auf die Schulen zu verwen-
den, und die Gemeinden erhalten dadurch den Vor-
theil, daß ihre Kinder sorgfaltiger unterrichtet werden;
da aber der Fall eintreten kann, daß auch noch diese
wenigen 150 Franken für kleine und arme Gemeinden
in Gegenden Helvetiens, wo das Geld hoher«
Werth hat, zu stark sind, so trage ich darauf an, zn
bestimmen, daß jeder Schulmeister wenigstens i-?»
Franken Besoldung ziehen soll. Akermann kann
weder dem § beistimmen noch Zimmermanus Mci-
Ming seyn, weil in den großen Gemeinden diese Be-
svldung von 150 Franken zu gering, in den kleinen
Gemeinden aber auch 100 Franken zu stark wären;
er stimmt Rubbin bei und fodert Rükweisung des K

an die Commission. Secretan fühlt auch die
Schwierigkeit, ein Minimum zu bestimmen für die
Besoldung der Schullehrer wegen den verschiedenen
Lokalitäten unsrer Republik und weil diese Besoldn«-
gen selten in Geld, sondern in Lebensmittcln und Be-
hausung bestimmt wurden; er wünscht daher, daß
die Besoldungsbesiimmung den Gemeinden überlassen
und also dieser § ausgcstrichen werde. Preux stimmt
Sekretan bei, weil in vielen Gemeinden die Schulleh-
rcr von den Kindern selbst etwas Besoldung beziehet»
und also diese von der Zahl der Kinder abhaken muß.
Desloes stimmt Rubbin und Secretan bei. Car-
rard sieht diesen § für den wichtigsten im ganzen
Gutachten an, und obgleich eine große Schwierigkeit
für die Besoldungsbesiimmung vorhanden ist, so muß
doch wenigstens, wenn man in allen GemeiMO
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erträglicht Schulkehrer haben will, etwas als gering-
sie Besoldung bestimmt werden, sonst werden wir
gerade in denjenigen Gegenden, die den Unterricht
am nothwendigsten haben, keine Schulen errichten
sehen, oder wie es bei der^Munijipalitâtsbesoldung in
einigen Gemeinden gegangen ist, die Lehrstellen werden
an den wenigst Federnden versteigert werden; also
muß etwas bestimmt werden, wenigsten's auch
Fr., oder was vielleicht noch besser ware, man kann
die Besoldung in Lebcnsmitteln bestimmen, wie es
unsre Constitution erheischt, damit die Schulmeister
tine in ihrem innern Werth gl. icher bleibende
Besoldung erhalten, welches er nun bestimmt vor-
schlagt. Zimmer mann beharret ebenfalls daraus,
daß über diese Besoldung etwas bestimmt werde
denn da das Gesez anzeigt, was die Schullchrer
leisten sollen, so muß es auch bestimmen, was sie

wenigstens beziehen sollen; um nun Rubbin und Akcr-
wann gänzlich zu beruhigen, tragt er darauf.an, statt
dieses j folgende beiden §§ zu bestimmen:

20 §. Die Besoldung der Schullehrer in dcnjcni-
gen Gemeinden, wo sich eine Urversammlung befindet,
kaun alljährlich nicht weniger als ic>o Franken oder
den Werth derselben betragen.

§. Da wo der Lokalitat wegen und zumal
in Bcrggegei-den solche Anfangsschulen auch bei wc-
nigern Burgern als zu einer Urversammlung nothwem
dig sind, erriwlcc werden müssen, soll die Besoldung
je nach der Arbeit und der Zahl der Kmdce von der
Gemeinde unter der Aufsicht der Vcrwaitungskammer
bestimmt werden.

Custor folgt diesem Antrag, welcher angenom-
men wird.

î 2i. Cartier kann diesen § nicht, annehmen,
weil verschiedene Gemeinten sind, die keine Gemcind-
guter haben, und wo also die Besoldung der Schul-
lshrer nur mit großer.Muhe erhalten werden konnte;
übcrdem ist durey em Gcscz erklärt, daß der Ueber-
schuß der Klostergürcr zum öffentlichen Unterricht ver-
wendet werde; wollen wir hingegen diese'Güter nicht
zur Besoldung des Anfangsunterrichts benutzen, so

würden sie also erst zu den hohem Distriktsschulen,
d. i. für die Jugend oer gebi dctern und Privileg!«
gewesenen Stande benuzt, und also dasjenige, was
zum Wohl des Ganzen verwendet werden sollte,
wiederum nur zur.Begünstigung Einzelner benuzt wer-
den; er fodcrt also, daß diese Unkosten aus den Klo-
stergulern bestriltcn werden. Schlu m pf stimmt wool
Carciers Grundsätzen bei, glaubt aber dieselben seyen

jczt noch nicht anwendbar, weil wir noch die Kloster-
geistlichen unterhalten müssen, und noch nicht wissen,
ob aus den Kiostcrgäecrn einst cm Ueberschuß für
den Staat entsteht; er federt also einsweilige Aiznah-
me des §. Custor ist ganz Schlumpss Meinung.
Zstmmermanu bemerkt, daß wir schon den Grund-
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sa; dieser Unkosieiibestreitung im ly § angenommen
haben, in welchem wir bestimmten, daß die Gemein-
den die Schullehrcr besolden soll, und da einsweilen
noch nicht an Cartiers Vorschlag zu denken ist, so
fodcrt er Annahme des §. Se er elan ist gleicher
Meinung, denn in dem gegenwartigen Angenblik be-
darf der Staat so sehr aller seiner Hilfsquellen zu
seiner Beschützung, daß wir demselben nichts entziehen
dürfen; zudem ist jezt noch der Vortheil der Nationa-
lisirung der Klostcrgütcr zu geringe, als daß man
ihnen schon so wichtige Ausgaben aufbürden konnte.
Der § wird unverändert angenommen.

K 22. Jomini findet, die Agenten seyen schon
hinlänglich beschäftigt und daher will er diese Anfia-
genbezichung den Munipalitaren jeder Gcmembe
überkragen.

Escher sagt: Die Agenten kennen den Vcrmö-
genszustand ihrer Gemeindscinwobner und haben.die
gröste Leichtigkeit, diese Auflage mit den übrigen Staats-
und Geineindsauflngen zu beziehen, denn da sie laut
dem Munizipalttätsgesez auch diese lcztcrn einziehen,
warum sollte für diese Grmcindsauflage ein andrer
Emziehcr stqtl haben? Ich sodcrc also einzig die Bc-
slinimnng, daß diese Auflage gleich den andern Gc-
meindsauflagcn eingezogen werde. Surer uuterstüzt
Eschcrn, dem auch An der werth folgt, nur will er
näher bestimmen, daß der gewöhnliche Gcmeindsein-
sicher auch diese Auflage beziehe. Zimmerman n
folgt diesem Antrag, weiche? angenommen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Edi ktalcitativn.
In Folge distriktsgerichtkicher Weisung und init

Bewilligung des B. Präsid. Zahler zu Frutigcn, laßt
MargarcthaWäfler, gebohrne Zürchcrm, ihrem vor einem

Jahr in der Feldschlachl ans dem Tesscnbcrg veriohrcn
gegangenen Ehemann, Christian Wäfler von enneldtem

Innigen, von nun an, eine vercmtorische Ze r von
is Wochen und ü Tagen anberaumen, um sich em einem
der wöchentlichen Gerichtstagen, die auf alle Donnerstage
jeder Woche eintreffen vor gedachtem Distriktsgericht m
Frutigen im obern Landhaus persönlich zu stellen, oder

allfällig von scincin Da seyü sichere Nachricht einzusenden.

Erscheint er â keinem dieser ihme anberaumte-! Nichts-
tage und bleibt nncntdekt, so wird der ermc.dtcu Wittwe
Wäfler wann anders keine begründeten Oppositionen
einlangen) in ihrem Begehren, sich andcrwärtig vereh-

lichen zu können, entsprochen werden. Zu diesem Ende
wird jedermann ersucht, die diese Blätter lesen oder

sehen, und je von dein Vcrlohrnen etwas wissen oder

vernehmen wurden, demselben solches kund zu thun.
Geben in Frutigcn, den w April 17S9.

I o h. Zahler, Gcrichtschreibec-
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